
 

 

VOLLMACHT 

 
 

 

 Ich/Wir ….………………………….……………………………………………………………………… Name und Geb. Datum 

 

 

Telefon:  ...................................................................  Mail: ……………………………………………………………… 

 

 

beauftrage(n) hiermit das Versicherungsmaklerbüro 

 

SUPERGAU GmbH 
 
mit der Wahrnehmung meiner/unserer Interessen gegenüber sämtlichen Versicherungsgesellschaften, 

Behörden, Ämtern, Steuerberatern, Leasingunternehmen, Banken, Krankenhäusern und sonstigen 
Rechtsträgern. Diese Vollmacht umfasst das Recht, mich/uns in Antragsabwicklungen, Vertragsänderungen, 

Kündigungen, Schadensangelegenheiten sowie alle sonstigen Angelegenheiten, zu deren Erledigung der 

Versicherungsmakler auf Grundlage der Gewerbeberechtigung befugt ist, rechtsgültig zu vertreten. Der 

Bevollmächtigte ist berechtigt, in Aktenunterlagen, Protokolle, Gutachten, Krankengeschichten und Urteile 

Einsicht zu nehmen und daraus Kopien anzufertigen.  

 

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Fa. SUPERGAU GmbH bei der Zulassungsstelle die Ab- , An- und 

Ummeldungen von Kraftfahrzeugen aller Art und Anhängern durchzuführen sowie alle erforderlichen 

Unterschriften zu leisten und die Kennzeichentafeln, die Begutachtungsplakette und die Kfz-Papiere 

entgegenzunehmen. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, zur Durchführung der oben genannten Agenden 
Stellvertreter und Unterbevollmächtigte seiner Wahl mit gleicher oder minder ausgestatteter Vollmacht zu 

bestellen. 

 

Ich/wir nehmen zur Kenntnis, dass es im Zuge der Durchführung des Auftrages bzw. mit der Erfüllung der 

vertraglichen Pflichten der Fa. Supergau GmbH zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne 

der DSGVO kommt. Die Firma Supergau GmbH wird bevollmächtigt, eine Zustimmung zur Verwendung 

meiner/unserer Daten (ausgenommen sensible Daten i.S.d. § 9 DSGVO) zu erteilen. Ich bevollmächtige die 

Firma Supergau GmbH weiters zur Vornahme sämtlicher Erklärungen und/oder Handlungen im 

Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation nach § 5a VersVG, insbesondere zur Vereinbarung 

und zum Widerruf der elektronischen Kommunikation.  
 

Der Bevollmächtigte ist weiters zur Vornahme sämtlicher Erklärungen und/oder Handlungen im 

Zusammenhang mit der Vereinbarung von Formvorschriften, v.a. von Schriftformvereinbarungen i.S.d. § 5a 

Abs. 2 und § 15a Abs. 2 VersVG berechtigt.  

 

SEPA Lastschriftverfahren: Der o.a. Versicherungsmakler wird bevollmächtigt den Versicherer zu 

ermächtigen, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen und mein/unser 

Kreditinstitut anzuweisen, die vom Versicherer auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften 

einzulösen. 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Haftung übernehmen für Verträge, die nicht von uns 

abgeschlossen worden sind, sowie für Fremdverträge, die uns nicht bekannt sind. 

  



 

 

 

Wir arbeiten im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Versicherungsvertrag auf Basis einer 

Kombination aus Provision sowie einer anderen Art von Vergütung gemäß §1 Abs 9 Z 10 c Standesregeln für 

Versicherungsvermittlung. Die Vertragsparteien vereinbaren ausdrücklich, dass – wie auch schon bisher – 
sämtliche derartige Vorteile aus dem gegenständlichen Auftragsverhältnis, welcher Art auch immer, 

ausschließlich dem Versicherungsmakler zustehen.  

 

 

Hiermit stimme(n) ich/wir ausdrücklich zu, dass die Firma Supergau GmbH meine/unsere Gesundheitsdaten 

(z.b. gesamte Krankengeschichte, zum Zwecke der Vertragserfüllung) erfasst und verarbeitet.  

 

Ja ☒  Nein ☐ 

 

Ebenfalls stimme ich ausdrücklich zu, dass von der Firma Supergau GmbH die verarbeiteten 

Gesundheitsdaten im Rahmen der gegenständlichen Vertragserfüllung auch an Dritte und zwar 

insbesondere an Versicherungsunternehmen weitergegeben werden.  

 

Ja ☒  Nein ☐ 

 

Im Rahmen der Vertragsbeziehung verarbeitet die Firma Supergau GmbH die persönlichen Kontaktdaten. 

Neben der Nutzung dieser Daten für die Vertragsabwicklung, übermittelt der o.a. Versicherungsmakler per 

E-Mail, Post, Fax und Telefon betreuungsrelevante Informationen.  

 

Hiermit stimme ich/wir ausdrücklich zu, dass mir (uns) Informationen und Angebote an meine (unsere) 

bekannt gegebene (n) Kontaktadresse (n) übermittelt werden.  

 

Ja ☒  Nein ☐ 

 

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann/ können. Mit der 

Erteilung dieser Vollmacht widerrufe(n) ich (wir) jede bisher erteilte Vollmacht zur Vertretung in 

Versicherungsangelegenheiten.  

 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, die Makler-AGBs der Firma SUPERGAU GmbH gelesen und verstanden zu 

haben und damit einverstanden zu sein. Die AGBs können auf der Maklerhomepage www.supergau.com 

eingesehen oder beim Makler angefordert werden, sofern diese bei der Bevollmächtigung nicht bereits 

ausgehändigt wurden.  

 

 

Diese Vollmacht hat zeitlich unbefristet Gültigkeit. Sie erlischt im Falle einer schriftlichen Kündigung durch 

den Vollmachtgeber. 

 

 
Unterschrift Supergau Kunde:  …...……………………………………………………………………………………………………........... 

 

 

Unterschrift Makler / bevollmächtigte Person: ………………………………………………………………………….....................  

 

 

 

Ort/ Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Informationsblatt zum Datenschutz (Art. 13ff DSGVO) 
 

Der Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir versichern Ihnen daher, dass wir Ihre persönlichen Daten unter 

Beachtung des Grundsatzes von „Treu und Glauben“ und nur zu den nachstehend angeführten Zwecken verarbeiten. 

Wir bestätigen Ihnen außerdem, dass wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben, um 

Ihre Daten zu schützen und unsere Pflichten nach der DSGVO und dem Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 erfüllen zu 

können.  

Im Sinne der Art.13 ff DSGVO möchten wir Ihnen außerdem nachstehende Informationen über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten und über Ihre damit im Zusammenhang stehenden Rechte erteilen: 

 

Verantwortlicher: SUPERGAU GmbH, Michael Gau 

 

Zweck: Versicherungsvermittlung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten: insbesondere die Vorbereitung und 

den Abschluss von Versicherungsverträgen, die Mitwirkung bei der Verwaltung und Erfüllung, insbesondere im 

Schadensfall. Kundenverwaltung und Kundenbetreuung; Werbemaßnahmen, soweit uns eine Einwilligungserklärung 

Ihrerseits vorliegt; Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen; Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bzw. Wahrung 

rechtlicher Interessen. 

 

Rechtsgrundlage: Versicherungsmaklervertrag/Vollmacht; berechtigtes Interesse, gesetzliche Grundlage, 

gegebenenfalls Einwilligungserklärung. 

 

Datenkategorien: Kontaktdaten/Personaldaten (Name, Adresse, Emailadresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, 

Geschlecht); Legitimationsdaten (Ausweisdaten, Fahrzeugkennzeichen, Polizzennummer); Finanzdaten/Kontodaten 

(Bankdaten, allenfalls Daten zur Bonität, Vermögen); Dokumentationsdaten (behördliche Protokolle, Gutachten, 

Urteile); Gesundheitsdaten (Daten aus Krankenunterlagen); sonstige personenbezogene Daten (Hobbies, etc.). 

 

Speicherdauer: Soweit wir mit Ihnen in einer Vertragsbeziehung stehen, bleiben die von uns erfassten Daten unter 

Beachtung sämtlicher technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen gespeichert. Sollte die Vertragsbeziehung 

mit Ihnen aufgelöst werden, werden personenbezogene Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten sowie die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuch in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, gelöscht.  

 

Empfängerkategorien: Eigenes Unternehmen, insb. die Kundenverwaltung, Schadensabwicklung, Buchhaltung, 

Kundenbetreuer; Versicherungsunternehmen; Auftragsverarbeiter, EDV-Beauftragte; Finanzierungsunternehmen; 

sonstige Dienstleister des Verantwortlichen wie bspw. Steuerberater oder ggf. Rechtsanwalt, Behörden, etc.; Eine 

Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist nicht 

vorgesehen.  

 

Quelle der Daten: Wir haben Ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen selbst erhoben. 

 

Sie als betroffene Person im Sinne der DSGVO haben das Recht auf Auskunft, Löschung, Einschränkung, Berichtigung, 

Datenminimierung und Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch. 

Ein Widerspruchsrecht besteht dann, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus unserem berechtigten Interesse 

verarbeiten und Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, mit dieser Verarbeitung nicht 

einverstanden sind. Das Widerspruchsrecht können Sie jedenfalls auch dann geltend machen, wenn wir Ihre Daten für 

die Direktwerbung verarbeiten und Sie mit dieser Verarbeitung zu Werbezwecken nicht mehr einverstanden sind.  

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den oben angeführten Verantwortlichen. Wir weisen außerdem 

darauf hin, dass Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde) zusteht, sollten Sie der 

Annahme sein, dass eine Datenschutzverletzung unsererseits erfolgt ist. Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen 

selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten (AGB Vers Makler) 

(SUPERGAU GmbH, Singergasse 3 in 6820 Frastanz) 
(im Folgenden "der Versicherungsmakler") 
 

1. Präambel 
 

(1) Der Versicherungsmakler vermittelt unabhängig von seinen oder dritten Interessen, insbesondere   

unabhängig vom Versicherungsunternehmen (Versicherer), Versicherungsverträge zwischen dem 

Versicherungsunternehmen einerseits und dem Versicherungskunden andererseits. Der vom 

Versicherungskunden mit seiner Interessenwahrung in privaten und/oder betrieblichen 
Versicherungsangelegenheiten beauftragte Versicherungsmakler ist für beide Parteien des 

Versicherungsvertrages tätig, hat aber überwiegend die Interessen des Versicherungskunden zu 

wahren. 

 

(2) Der Versicherungsmakler erbringt seine Leistungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere des Maklergesetzes, diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden "AGB") 

und einem mit dem Versicherungskunden abgeschlossenen Versicherungsmaklervertrag (Vollmacht) 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers. 

 
 

2. Geltungsbereich 
 

(1) Die AGB gelten ab Vertragsabschluss zwischen dem Versicherungsmakler und dem 

Versicherungskunden und ergänzen den mit dem Versicherungskunden allenfalls abgeschlossenen 

Versicherungsmaklervertrag. 

 

(2) Der Versicherungskunde erklärt seine Zustimmung, dass diese AGB dem gesamten Vertragsverhältnis 

zwischen ihm und dem Versicherungsmakler sowie auch sämtlichen künftig abzuschließenden 

Versicherungsmaklerverträgen zu Grunde gelegt werden. 
 

(3) Die Tätigkeit des Versicherungsmaklers wird, soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes  

        vereinbart, örtlich auf Österreich beschränkt. 

 

 

3. Die Pflichten des Versicherungsmaklers 
 

(1) Der Versicherungsmakler verpflichtet sich, für den Versicherungskunden eine angemessene   

Risikoanalyse zu erstellen und darauf aufbauend ein angemessenes Deckungskonzept zu erarbeiten. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass diese Risikoanalyse und das Deckungskonzept ausschließlich auf 
den Angaben des Kunden sowie den dem Versicherungsmakler allenfalls übergebenen Urkunden 

basieren und daher unrichtige und/oder unvollständige Informationen durch den Versicherungskunden 

das Ausarbeiten eines angemessenen Deckungskonzepts verhindern. 

 

(2) Der Versicherungsmakler hat den Versicherungskunden fachgerecht und den jeweiligen   

Kundenbedürfnissen entsprechend zu beraten, aufzuklären und den nach den Umständen des  

Einzelfalls bestmöglichen Versicherungsschutz zu vermitteln. Der Versicherungskunde nimmt zur 

Kenntnis, dass die Interessenwahrung des Versicherungskunden grundsätzlich auf 

Versicherungsunternehmen mit Niederlassung in Österreich beschränkt ist und daher ausländische 

Versicherungsunternehmen aufgrund des entsprechend erhöhten Aufwandes nur im Falle eines 
ausdrücklichen Auftrags des Versicherungs-kunden gegen ein gesondertes Entgelt einbezogen werden. 



 

 

 

 

 

 
 

(3) Die Vermittlung des bestmöglichen Versicherungsschutzes durch den Versicherungsmakler erfolgt bei 

entsprechender Bearbeitungszeit unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Bei der 

Auswahl einer Versicherung können daher neben der Höhe der Versicherungsprämie insbesondere 

auch die Fachkompetenz des Versicherungsunternehmens, seine Gestion bei der Schadensabwicklung, 

seine Kulanzbereitschaft, die Vertragslaufzeit, die Möglichkeit von Schadenfallkündigungen und die 

Höhe des Selbstbehalts als Beurteilungskriterien herangezogen werden.  

 

(4)   Der Versicherungsmakler ist – sofern der Versicherungskunde Konsument (§ 1 KSchG) ist – verpflichtet, 
diesem die durchgeführten Rechtshandlungen bekannt zu geben und eine Durchschrift der 

Vertragserklärung auszuhändigen, falls diese schriftlich erfolgte und vom Kunden gewünscht wird. Nach 

Abschluss des Versicherungsvertrages ist der Versicherungsmakler gegenüber Konsumenten (§ 1 

KSchG) weiters verpflichtet, die zugrunde liegende(n) Polizze(n) zu überprüfen und diese dem 

Versicherungskunden samt den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen auszuhändigen. 

Gegenüber Unternehmen treffen den Versicherungsmakler diese Pflichten nur dann, wenn eine 

entsprechende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. 
 

(5)   Der Versicherungsmakler ist nur dann zur Erbringung der Tätigkeiten nach § 28 Z. 6 (Unterstützung bei 

Eintritt des Versicherungsfalles) und Z. 7 (laufende Überprüfung des Versicherungsvertrages) 
verpflichtet, wenn eine diesbezügliche schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. 

 

 
4. Pflichten des Versicherungskunden 

 
(1) Der Versicherungsmakler benötigt für das sorgfältige und gewissenhafte Erbringen der in § 2 

beschriebenen Leistungen alle sachbezogenen Informationen und Unterlagen, über die der Kunde 

verfügt, um eine fundierte Beurteilung der individuellen Rahmenbedingungen vorzunehmen und dem 

Kunden den nach den Umständen des Einzelfalls bestmöglichen Versicherungsschutz vermitteln zu 

können. Aus diesem Grunde ist der Versicherungskunde verpflichtet, dem Versicherungsmakler alle für 
die Ausführung der Dienstleistungen erforderlichen Unterlagen und Informationen rechtzeitig und 

vollständig vorzulegen und den Versicherungsmakler von allen Umständen, die für die in § 2 

beschriebenen Leistungen des Versicherungsmaklers von Relevanz sein können, in Kenntnis zu setzen. 

Diese Informationspflicht umfasst auch die unverzügliche und unaufgeforderte Mitteilung jeglicher für 

die Versicherungsdeckung relevanter Veränderungen, wie z.B. Änderung der Adresse, des 

Tätigkeitsbereichs, Auslandstätigkeit, etc.  

 

(2) Der Versicherungskunde hat an der Risikoanalyse nach Kräften mitzuwirken. Insbesondere ist es 

Aufgabe des Versicherungskunden, die Versicherungssummen korrekt zu ermitteln und dem 

Versicherungsmakler bekannt zu geben. Sofern erforderlich hat der Versicherungskunde an einer 
Risikobesichtigung durch den Versicherungsmakler oder den Versicherungsunternehmer nach 

vorheriger Verständigung und Terminabsprache teilzunehmen.  

 

(3) Die nach gründlichem Nachfragen vom Kunden erhaltenen Informationen und Unterlagen kann der 

Versicherungsmakler zur Grundlage der weiteren Erbringung seiner Dienstleistungen gegenüber dem 

Kunden machen, sofern sie nicht offenkundig unrichtigen Inhalts sind. 

 

 

 



 

 

(4) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass ein von ihm oder für ihn vom Versicherungsmakler  

unterfertigter Versicherungsantrag noch keinen Versicherungsschutz bewirkt, sondern dieser vielmehr 

noch der Annahme durch das Versicherungsunternehmen bedarf, sodass zwischen der Unterfertigung 

des Versicherungsantrages und dessen Annahme durch den Versicherer ein ungedeckter Zeitraum 
bestehen kann. Aus diesem Umstand kann eine Haftung des Versicherungsmaklers nicht abgeleitet 

werden. 

 

(5) Der Versicherungskunde, sofern er nicht als Verbraucher iSd KSchG anzusehen ist, verpflichtet sich, alle  

durch die Vermittlung des Versicherungsmaklers übermittelten Versicherungsdokumente auf sachliche 

Unstimmigkeiten und allfällige Abweichungen vom ursprünglichen Versicherungsantrag zu überprüfen 

und dies gegebenenfalls dem Versicherungsmakler zur Berichtigung mitzuteilen. 

 

 
(6) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass eine Schadensmeldung oder ein 

Besichtigungsauftrag noch keine Deckungs- oder Leistungszusage des Versicherers bewirkt. 

 

(7) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass er als Versicherungsnehmer Obliegenheiten 

aufgrund des Gesetzes und der jeweils anwendbaren Versicherungsbedingungen im Versicherungsfall 

einzuhalten hat, deren Nichteinhaltung zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann. 

 
 

5. Zustellungen, elektronischer Schriftverkehr 
 

(1) Als Zustelladresse des Versicherungskunden gilt die dem Versicherungsmakler zuletzt bekannt 

gegebene Adresse. 

 

(2) Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund vereinzelt auftretender, technisch   

unvermeidbarer Fehler die Übermittlung von Emails unter Umständen dazu führen kann, dass Daten 

verloren gehen, verfälscht oder bekannt werden. Für diese Folgen übernimmt der Versicherungsmakler 

eine Haftung nur dann, wenn er dies verschuldet hat. Der Zugang von E-Mails bewirkt noch keine 

vorläufige Deckung und hat auch auf die Annahme eines Vertragsangebotes keine 

Wirkung. 

 
 

6. Urheberrechte 
 

Der Kunde anerkennt, dass jedes vom Versicherungsmakler erstellte Konzept, insbesondere die 

Risikoanalyse und das Deckungskonzept, ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Sämtliche 

Verbreitungen, Änderungen oder Ergänzungen sowie die Weitergabe an Dritte bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des Versicherungsmaklers. 

  



 

 

 

7. Haftung 
 

(1) Die Haftung des Versicherungsmaklers und seiner Erfüllungsgehilfen ist für die gesamte 
Geschäftsverbindung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Gegenüber Konsumenten (§1 

KSchG) gilt der Haftungsausschluss nur für andere als Personenschäden. Im Bereich der groben 

Fahrlässigkeit wird außer gegenüber Konsumenten (§ 1 KSchG) eine Haftungshöchstgrenze von  

€ 1.000.000,00 vereinbart. Der Versicherungsmakler haftet, sofern der Versicherungskunde nicht als 

Konsument (§ 1 KSchG) zu behandeln ist, jedoch höchstens im Umfang des eingetretenen 

Vertrauensschadens, soweit dieser durch die Haftpflichtversicherung des Versicherungsmaklers 

gedeckt ist. 

 

 
(2) Der Versicherungsmakler haftet nicht für solche Schäden, die aus der dem Versicherungskunden 

obliegenden Ermittlung der Versicherungssumme resultieren.  

 

(3) Der Versicherungskunde hat den Versicherungsmakler unverzüglich nach Kenntnis eines eingetretenen 

Schadens zu verständigen und alle Vorkehrungen in Entsprechung seiner Schadensminderungspflicht zu 

treffen.  

 

(4) Voraussetzung für ein Haftungsverhältnis des Versicherungsmaklers gegenüber dem 

Versicherungskunden ist das Vorliegen eines schriftlichen Versicherungsmaklervertrags.  Aus 

mündlichen erteilten Aufträgen, kann keine Haftung des Versicherungsmaklers abgeleitet werden.  
 

(5) Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsmakler verjähren innerhalb von 6 Monaten nachdem 

der oder die Anspruchberechtigten Schaden und Schädiger kannten (oder kennen mussten (relative 

Verjährung), spätestens jedoch innerhalb von 3 Jahren ab dem anspruchsbegründenden Schadensfall 

(absolute Verjährung). Gegenüber Konsumenten (§ 1 KSchG) gilt sowohl für im Bereich der relativen, 

als auch im Bereich der absoluten Verjährung eine Frist von 3 Jahren ab den jeweils zuvor genannten 

Zeitpunkten als vereinbart.  

 

 

 
8.    Provision, Honoraranspruch 

 

(1) Eine Provision steht dem Versicherungsmakler, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes 

vereinbart wurde, seitens des Versicherungskunden nicht zu. Der Anspruch des Versicherungsmaklers 

auf den Ersatz von Barauslagen bleibt durch diese Bestimmung unberührt.  

 

(2) Sofern der Versicherungsmakler für den Versicherungskunden als Berater in 

Versicherungsangelegenheiten oder als Schadensberater tätig wird, kann der Versicherungsmakler ein 

Honorar gemäß dem Honorartarif der Berater in Versicherungsangelegenheiten verrechnen (anstelle 

der Provision vom Versicherer). Hierbei handelt es sich um eine individuelle Vereinbarung zwischen 
dem Versicherungsmakler und dem Kunden. 

 
  



 

 

 
9.     Datenschutz 

 

(1) Der Versicherungsmakler ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, hat Geschäfts und Betriebsgeheimnisse 
des Versicherungskunden, die ihm im Rahmen seiner Beratungstätigkeit bekannt wurden, zu wahren 

und dem Versicherer nur solche Informationen weiterzugeben, welche zur Beurteilung des zu 

versichernden oder des versicherten Risikos notwendig sind.  

 

(2) Der Versicherungskunde ist einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten 

automationsunterstützt vom Versicherungsmakler verarbeitet und in Erfüllung seiner vertraglichen 

Pflichten an Dritte weitergegeben wird.  

 

 
10.   Schlussbestimmungen 

    
(1) Änderungen und/oder Ergänzungen der umseitigen Bevollmächtigung sowie der AGB bedürfen ihrer 

Gültigkeit der Schriftform. Diese Bestimmung gilt nicht gegenüber Konsumenten (§ 1 KSCHG).  

 

(2) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder Abschnitte des Bevollmächtigungsvertrages 

sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Verbindlichkeit der restlichen 

Bestimmungen nicht. 

 

(3) Die Verträge zwischen dem Versicherungsmakler und dem Versicherungskunden unterliegen österr. 
Recht. Für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist – mit Ausnahme 

von Konsumenten iSd KSchG – jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel sich die Betriebsstätte des 

Versicherungsmaklers befindet. Der Versicherungsmakler ist jedoch berechtigt, eine allfällige Klage vor 

jedem anderen sachlich zuständigen Gericht einzubringen. Unbeschadet dessen ist für Konsumenten 

iSd KSchG jenes Gerichts zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder 

der Ort der Beschäftigung des Konsumenten liegt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


